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►AKTUELL: VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT DER EINHEITSBEWERTUNG VON IMMOBILIEN FÜR DIE GRUNDSTEUER 

Die Grundsteuer wird von den Gemeinden auf Basis 
von Einheitswerten erhoben, die von den Finanzäm-
tern festgesetzt werden. Die Einheitswerte beziehen 
sich in den alten Bundesländern auf Wertverhältnis-
se vom 01.01.1964 und in den neuen Bundesländern 
vom 01.01.1935. Zwischenzeitlich eingetretene Ver-
schiebungen der Wertverhältnisse, indem z. B. Ge-
meinden oder Gemeindeteile relativ attraktiver oder 
unattraktiver geworden sind, bleiben unberücksich-
tigt. Der Rückbezug auf Zeitpunkte vor 48 bzw. 77 
Jahren hat rein administrative Gründe. 
Die dabei entstandenen Divergenzen und die Tatsa-
che, dass die Bewertung in den alten und den neuen 
Bundesländern auch mehr als 20 Jahre nach der 
Wiedervereinigung noch auf unterschiedlichen Sys-
tematiken beruht, die nur als Übergangsregelung 
beibehalten werden sollten, führt bei gedanklich kla-

rer Betrachtung zu dem Schluss, dass die Situation 
verfassungswidrig sein muss. Die Frage ist eher, wie 
lange die Justiz den Zustand noch stützt. Finanzge-
richtliche Klagen werden regelmäßig aufgrund von 
zweitrangigen Formalitäten abgewiesen, z. B. weil 
sich Kläger gegen die Grundsteuer und nicht gegen 
den zugrundeliegenden Einheitswert wehren. Das 
hoffentlich irgendwann helfende Bundesverfas-
sungsgericht wird dabei voraussichtlich den Fiskus 
schonen und nur eine Gesetzesänderung mit langen 
Übergangsfristen fordern. Die Politik diskutiert 
mehrere Reformmodelle bereits seit vielen Jahren 
und dies ohne erkennbares Ziel oder gar Ergebnis. 
Derzeit werden zwei einschlägige Verfassungsbe-
schwerden geführt (Az. 1 BvR 456/12 und 2 BvR 
287/11), so dass jeder Empfänger eines Einheits-
wertbescheides Einspruch einlegen sollte. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG APRIL UND MAI 2012 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.04.2012 10.05.2012 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag – – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag – – 

Umsatzsteuer2 10.04.2012 10.05.2012 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 13.04.2012 14.05.2012 

Gewerbesteuer – 15.05.2012 

Grundsteuer – 15.05.2012 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – 18.05.2012 

Sozialversicherung5 26.04.2012 29.05.2012 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist seit dem 
01.01.2007 zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfristendet da-
mit entsprechend früher. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►KINDER 

Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ei-
nes Kindes sind Sonderausgaben bei den Eltern 
Die von Eltern im Rahmen der Unterhaltspflicht ge-
tragenen eigenen Beiträge zur Kranken- und Pflege-
versicherung eines steuerlich zu berücksichtigenden 
Kindes gelten als eigene Beiträge der Eltern. 
Die Beiträge können insgesamt nur einmal steuerlich 
geltend gemacht werden. Beantragen also die Eltern 
den Abzug der Beiträge des Kindes in voller Höhe 
als Sonderausgaben, scheidet ein Sonderausgaben-
abzug dieser Beiträge beim Kind aus. Der Abzug der 
Beiträge darf aber nach nachvollziehbaren Kriterien 
zwischen Eltern und Kind aufgeteilt werden. 
Unerheblich ist, ob die Eltern tatsächlich die Beiträge 
bezahlt haben. Es reicht, wenn die Unterhaltspflicht 
der Eltern durch Sachleistungen (Unterhalt, Verpfle-
gung) erfüllt wurde. Die eigenen Einkünfte des Kin-
des kürzen nicht den Sonderausgabenabzug. 

Inländischer Wohnsitz in kindergeldrechtlichem 
Sinne bei Fortzug wegen Berufstätigkeit im Aus-
land 
Ein inländischer Wohnsitz wird durch kurzzeitige 
Besuche oder sonstige kurzfristige Aufenthalte nicht 
beibehalten oder begründet. Ein inländischer Wohn-
sitz ist Voraussetzung für einen Kindergeldan-
spruch, wenn sich ein Kindergeldberechtigter im 
Ausland aufhält und dieser Aufenthalt auf mehr als 
ein Jahr angelegt ist. Als weitere Voraussetzung 
müssen die Kinder im Inland, einem Mitgliedstaat 
der EU oder in einem Staat, in dem ein Abkommen 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) Anwen-
dung findet, einen Wohnsitz oder einen gewöhnli-
chen Aufenthalt haben. 
Ein inländischer Wohnsitz ist nicht gegeben, wenn 
eine Wohnung nur zu kurzfristigen Aufenthalten, zu 
Urlaubszwecken oder anderen familiären Zwecken 
von der im Ausland lebenden Familie genutzt wird. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich dabei um 
eine im Inland gelegene 51 qm große Zweizimmer-
wohnung eines Angehörigen handelt. 

►UNTERNEHMER / BETEILIGUNGEN 

Abzug von Bewirtungsaufwendungen eines Ho-
telbetriebs mit Restaurant 
Bewirtungsaufwendungen, die betrieblich veranlasst 
sind, sind grundsätzlich Betriebsausgaben. Sie sind 
allerdings nur zu 70 % zum Abzug zugelassen. Fol-
gende Grundsätze sind nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs zu beachten: 
· Die Ausnahmeregelung (Abzug der Aufwendun-

gen in voller Höhe) setzt voraus, dass der Gast-
wirt die Aufwendungen entweder anlässlich ei-
ner Bewirtung von zahlenden Gästen (Freige-

tränk) oder in Form der Präsentation bestimmter 
Speisen zu Werbezwecken tätigt. 

· Die Bewirtung von Geschäftsfreunden oder po-
tenziellen Kunden anlässlich geschäftlicher Be-
sprechungen, die auch ohne die Einnahme einer 
Mahlzeit möglich sind, fallen nicht unter die 
Ausnahmeregelung. Solche Aufwendungen sind 
nur zu 70 % absetzbar. 

· Aufwendungen anlässlich des Betriebsjubiläums 
eines Hotelbetriebs mit Restaurants sind ebenfalls 
nur zu 70 % abzugsfähige Betriebsausgaben. 

Anteil an Instandsetzungsrückstellung ist zu akti-
vieren 
Wohnungseigentümergemeinschaften müssen für 
zukünftige Instandsetzungen eine Rückstellung bil-
den und darauf einzahlen. Die Einzahlungen auf 
diese Rückstellung sieht der Bundesfinanzhof nicht 
als abzugsfähigen Aufwand an. Erst Entnahmen aus 
der Rückstellung sind steuerlich zu berücksichtigen. 
Befindet sich eine Eigentumswohnung im Betriebs-
vermögen eines bilanzierenden Unternehmens, sind 
die Anteile des Unternehmers an der Rückstellung in 
vollem Umfang zu aktivieren. So hat der Bundesfi-
nanzhof entschieden. Das Unternehmen hatte die 
Zahlungen für die Instandsetzungsrückstellung im 
vollen Umfang als Betriebsausgaben gebucht. 

Zeitpunkt der Aktivierung von zunächst bestritte-
nen Steuererstattungsansprüchen 
Die Aktivierung von Forderungen richtet sich 
grundsätzlich nach handelsrechtlichen Vorschriften. 
Danach sind Gewinn realisierende Tatbestände erst 
zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag 
verwirklicht sind. Forderungen müssen wirtschaft-
lich in der Vergangenheit verursacht und am Bilanz-
stichtag hinreichend sicher sein. Es kommt nicht da-
rauf an, ob sie bereits zivil- oder öffentlich-rechtlich 
entstanden sind. Lediglich die Anwartschaft muss 
hinreichend konkretisiert sein. 
Unter Berücksichtigung dieser handelsrechtlichen 
Grundlagen ist ein Anspruch auf Vorsteuererstat-
tung bereits zu aktivieren, wenn eine Rechnung vor-
liegt. Ob dabei alle Ordnungsmäßigkeitskriterien 
erfüllt sind, ist unerheblich. Allein die hinreichende 
Vermutung, dass der Rechnungsaussteller sich einer 
Berichtigung der Rechnung nicht widersetzen wer-
de, reicht für die Aktivierung des Anspruchs aus. 
Die vorgenannten Überlegungen wendet der Bun-
desfinanzhof auch auf den nachfolgenden Fall an: 
Ein Unternehmer beantragte in den Jahren 2001 und 
2003, seine aus dem Betrieb von Glücksspielgeräten 
erzielten Umsätze steuerfrei zu belassen. Das Fi-
nanzamt lehnte den Antrag ab, ließ aber ein Ruhen 
des Verfahrens bis zur höchstrichterlichen Entschei-
dung über die Rechtsfrage zu. Der Europäische Ge-
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richtshof bestätigte mit seinem Urteil aus dem Jahre 
2005 die Steuerfreiheit der entsprechenden Umsätze. 
Das Urteil wurde noch im Jahre 2005 im Bundes-
steuerblatt veröffentlicht. Die Änderung der fragli-
chen Steuerbescheide hat das zuständige Finanzamt 
allerdings erst nach einer genaueren Konkretisierung 
der Ansprüche im Jahre 2006 vorgenommen. 
Die Umsatzsteuererstattungsansprüche waren trotz-
dem bereits im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 
2005 zu aktivieren. Sie waren am Bilanzstichtag 
durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs und 
die Veröffentlichung im Bundessteuerblatt realisiert. 
Dass die Änderung der Steuerbescheide noch aus-
stand und die Anträge auf Erstattung nicht genau 
beziffert waren, schloss deren Aktivierung nicht aus. 

Der Abzug von Bewirtungskosten als Betriebsaus-
gaben ist nur bei Angabe des konkreten Anlasses 
der Bewirtung möglich 
Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus 
geschäftlichem Anlass dürfen den Gewinn nur in 
Höhe von 70 % der nach allgemeiner Verkehrsauf-
fassung als angemessen anzusehenden Aufwendun-
gen mindern. Zum Nachweis der Höhe und der be-
trieblichen Veranlassung der Aufwendungen sind 
schriftlich Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der Be-
wirtung sowie die Höhe der Aufwendungen anzu-
geben. Hat die Bewirtung in einer Gaststätte stattge-
funden, genügen Angaben zu dem Anlass und den 
Teilnehmern der Bewirtung; die Rechnung über die 
Bewirtung ist beizufügen. 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg fordert Bele-
ge, auf denen der Anlass der Bewirtung genau be-
zeichnet ist. Es genügt nicht, die Namen und die 
Funktion der bewirteten Personen aufzuführen. 
Hinweis: Nicht ausreichend ist ferner ein Vermerk 
wie Geschäftsfreundebewirtung, Kundenbewirtung, 
Arbeitsessen oder Ähnliches. Der Vermerk sollte 
stichwortartig den konkreten betrieblichen Anlass 
erkennen lassen. 

Die mögliche Pauschalierung der Einkommensteu-
er bei Sachzuwendungen an Geschäftskunden ist 
auch bei Geschenken im Wert zwischen 10 € und 
35 € vorzunehmen 
Zur Pflege der geschäftlichen Beziehungen erhalten 
Geschäftspartner oder Kunden häufig Sachzuwen-
dungen (Geschenke, Einladungen). Sachzuwendun-
gen, die im Rahmen einer der Einkunftsarten des 
Einkommensteuergesetzes zufließen, sind beim 
Empfänger der Zuwendung grundsätzlich als steu-
erpflichtige Betriebseinnahmen zu erfassen. Die Ver-
steuerung dieser Zuwendungen scheitert meist da-
ran, dass der Empfänger keine Kenntnis über den 
Wert der Sachzuwendung hat. 
Das Einkommensteuergesetz ermöglicht deshalb 
unter bestimmten Voraussetzungen dem Zuwen-

denden die Übernahme der auf die Sachzuwendun-
gen entfallenden Steuern. Die pauschal mit 30 % be-
steuerten Sachzuwendungen bleiben dann bei der 
Ermittlung der Einkünfte des Empfängers außer An-
satz. Das Wahlrecht zur Pauschalierung der Steuer 
bei Sachzuwendungen kann grundsätzlich nur ein-
heitlich ausgeübt werden, d. h., alle Sachzuwendun-
gen an Geschäftsfreunde und Geschäftskunden in-
nerhalb eines Wirtschaftsjahres sind pauschal zu be-
steuern. Die pauschal ermittelte Steuer ist als Lohn-
steuer mit der Lohnsteueranmeldung des Zuwen-
denden anzumelden. Der Zuwendende muss den 
Empfänger der Zuwendung von der Steuerüber-
nahme unterrichten. 
Das Finanzgericht Hamburg hat entschieden, dass 
Sachzuwendungen an Geschäftsfreunde auch dann 
pauschal zu besteuern sind, wenn der Wert der Zu-
wendung nur zwischen 10 € und 35 € beträgt, sofern 
der Zuwendende das Wahlrecht der Pauschalisie-
rung in Anspruch nimmt. Der Bundesfinanzhof 
muss abschließend entscheiden. 

►ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER 

Keine Steuerfreiheit pauschal gezahlter Sonn-, 
Feiertags- und Nachtzuschlägen ohne Nachweis 
Neben dem Grundlohn gezahlte Zuschläge sind nur 
dann einkommensteuerfrei, wenn sie für tatsächliche 
Sonn-, Feiertags- oder Nachtarbeit geleistet werden. 
In bestimmten Fällen ist auch eine steuerfreie Zah-
lung pauschaler Zuschläge möglich. Werden die Ar-
beitsleistungen fast ausschließlich zur Nachtzeit er-
bracht und werden die Zuschläge so bemessen, dass 
sie unter Einbeziehung von Urlaub und Fehlzeiten 
auf das Jahr bezogen die Voraussetzungen der Steu-
erfreiheit erfüllen, dann sind die Zuschläge auch oh-
ne Einzelnachweis steuerfrei. 
Im Normalfall müssen die geleisteten Stunden durch 
Einzelaufstellungen nachgewiesen werden. Andere 
Beweismittel werden nicht berücksichtigt. 
Hinweis: Die Prüfung, ob die ggf. monatlich gezahl-
ten pauschalen Zuschläge mit den geleisteten Stun-
den übereinstimmen, sollte der Arbeitgeber bei Aus-
scheiden des Arbeitnehmers, spätestens aber immer 
zum Jahresende vornehmen und die Aufzeichnun-
gen des Arbeitnehmers zum Lohnkonto nehmen. 

Stellenanzeige „Geschäftsführer gesucht“ als ge-
schlechtsbezogene Benachteiligung 
Der Begriff „Geschäftsführer“ in einer Stellenaus-
schreibung ist ohne Zusätze wie „m/w“ oder „/in“ 
keine geschlechtsneutrale, sondern eine männliche 
Berufsbezeichnung, die jedenfalls dann das Gebot 
zur geschlechtsneutralen Stellenausschreibung ver-
letzt, wenn im weiteren Text nicht auch weibliche 
Bewerber angesprochen werden. Infolge dieser nicht 
geschlechtsneutralen Stellenausschreibung wird eine 
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Benachteiligung wegen des Geschlechts vermutet. 
Das ausschreibende Unternehmen muss beweisen, 
dass das Geschlecht bei der Bewerberauswahl keine 
Rolle gespielt hat. Der Nachweis ist nicht schon da-
durch geführt, dass eine andere Bewerberin zu ei-
nem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. 

►UMSATZSTEUER 

Leistungsort für Anzahlungen auf grundstücksbe-
zogene in- und ausländische Vermittlungsleistun-
gen 
Ein Unternehmer vermittelte Hotelgutscheine für 
Hotelübernachtungen in in- und ausländischen Ho-
tels. Seine Einnahmen betrachtete er so lange als 
steuerfreie Anzahlung, wie Hotelbuchungen noch 
nicht vorgenommen waren. Dieser Auffassung ist 
der Bundesfinanzhof nicht gefolgt. 
Das von den Kunden bei Ausgabe der Hotelschecks 
bezahlte Entgelt an den Vermittler unterliegt als An-
zahlung für eine Vermittlungsleistung im Inland der 
Umsatzsteuer. Führt die tatsächliche Vermittlungs-
leistung später zu einer Hotelbuchung im Ausland, 
ist in dem entsprechenden Besteuerungszeitraum 
eine Berichtigung vorzunehmen. 

Umsatzsteuerfreiheit des Behindertenfahrdienstes 
eines Wohlfahrtsverbands 
Führt ein Mitglied eines Wohlfahrtsverbands sat-
zungsgemäß auf Grund von Verträgen mit Dritten 
(z. B. Sozialamt, Jugendamt) Fahrten für Menschen 
mit Behinderungen durch, sind die Entgelte regel-
mäßig von der Umsatzsteuer befreit. Insbesondere 
ist entgegen der Verwaltungsauffassung auch die 
Voraussetzung erfüllt, dass die Leistungen dem nach 
der Satzung begünstigten Personenkreis unmittelbar 
zugutekommen. Dass die Vertragsbeziehungen zu 
Dritten bestehen, ist für das unmittelbare Zugute-
kommen unerheblich. 
Voraussetzung für die Umsatzsteuerfreiheit ist nicht, 
dass die Leistungen im Rahmen eines Zweckbetriebs 
der gemeinnützigen Körperschaft erfolgen. Auch 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe sind von der Um-
satzsteuer befreit, wenn die allgemeinen Vorausset-
zungen für die Steuerbefreiung vorliegen. 

►ALLE STEUERPFLICHTEN 

Steuerpflicht von Erstattungszinsen 
Bis einschließlich 1998 konnten die an das Finanzamt 
gezahlten Nachzahlungszinsen als Sonderausgaben 
abgezogen werden. Diese Möglichkeit ist mit Wir-
kung ab 1999 entfallen. Geblieben ist allerdings die 
Regelung, dass Erstattungszinsen zu versteuern 
sind. 2010 hatte der Bundesfinanzhof seine Recht-
sprechung dahin gehend geändert, dass Erstattungs-
zinsen nicht zu versteuern sind, wenn die zu Grunde 

liegende Steuer nicht abziehbar ist. Da das Einkom-
mensteuergesetz einen Abzug der Einkommensteuer 
bei der Einkünfteermittlung verbietet, unterliegen 
die Zinsen auf Einkommensteuererstattungen nicht 
der Einkommensteuer. 
Mit dem Jahressteuergesetz 2010 hatte der Gesetz-
geber eine „klarstellende“ Regelung in das Gesetz 
aufgenommen, nach der sämtliche Zinsen auf Steu-
ererstattungen auch rückwirkend der Einkommen-
steuer unterliegen. 
Wegen des Verstoßes gegen das Rückwirkungsver-
bot erhebt nun der Bundesfinanzhof verfassungs-
rechtliche Bedenken. Der Ausgang des Hauptsache-
verfahrens bleibt abzuwarten. 
Hinweis: Gegen belastende Einkommensteuerbe-
scheide sollte Einspruch eingelegt und Ruhen des 
Verfahrens beantragt werden. 

Ehegattensplitting auch für gleichgeschlechtliche 
Paare? 
Der Gesetzgeber hat eine zivilrechtliche Gleichstel-
lung für gleichgeschlechtliche Lebenspartner durch 
das Lebenspartnerschaftsgesetz im Jahr 2001 be-
stimmt. Konsequenzen für das Einkommensteuer-
recht hat er nicht gezogen. Das Bundesverfassungs-
gericht hat entschieden, dass eine weitere Gleichstel-
lung der eingetragenen Lebenspartnerschaft zu er-
folgen habe. Diese Entscheidungen zum Erbschaft-
steuer- und Schenkungsteuerrecht werden wohl ent-
scheidend sein für die Beurteilung der Anwendung 
des Splittingtarifes und der Zusammenveranlagung 
von eingetragenen Lebenspartnerschaften. 
Zu diesem Problem gibt es einige Finanzgerichtsbe-
schlüsse im Rahmen einer beantragten Aussetzung 
der Vollziehung: Das Finanzgericht Köln hat ent-
schieden, dass eingetragene Lebenspartnerschaften 
bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts bei der Lohn- und Einkommensteuer vorläufig 
wie Ehegatten zu behandeln sind. Das Schleswig-
Holsteinische Finanzgericht hat vor wenigen Mona-
ten entschieden, dass eingetragene Lebenspartner 
vorläufig einen Anspruch auf Eintragung der Lohn-
steuerklasse III haben. Das Niedersächsische Finanz-
gericht hat entschieden, dass der Ausschluss von 
Partnern einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 
von der Anwendung der Regelungen über das Ehe-
gattensplitting verfassungswidrig ist. 
Bundesverfassungsgericht und Bundesfinanzhof 
müssen abschließend entscheiden. 
Hinweis: Betroffene sollten die Zusammenveranla-
gung mit Anwendung des Splittingtarifs beantragen. 
Bei Nichtanwendung des Splittingtarifs im Steuerbe-
scheid ist Einspruch einzulegen mit Hinweis auf die 
anhängigen Verfahren vor dem Bundesverfassungs-
gericht und dem Bundesfinanzhof. Wird eine bean-
tragte Aussetzung der Vollziehung abgelehnt, sollte 
ebenfalls Einspruch eingelegt werden. 


